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Satzung „Tierschutzverein Tierisches Team“ 
 

 
§ 1 Name und Sitz 
 
1) Der Verein führt den Namen  „Tierschutzverein Tierisches Team“. 
2) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz „e.V.“ 
3) Der Sitz des Vereins ist in  65510 Idstein  

 
§ 2 Geschäftsjahr 
 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 
§ 3 Vereinszweck 
 
1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§§ 51ff) in der jeweils gültigen Fassung. 
 

2) Zweck des Vereins ist die Förderung des Tierschutzes in Deutschland und Europa. 
 
3) Die Satzungszwecke sind: 

 
a) Die Vermittlung von herrenlosen Tieren und Abgabetieren an tierschutzbewusste, verantwortungsvolle und 

geeignete Personen oder Tierheime und tierheimähnliche Einrichtungen. 
 

b) Die Aufklärung über artgerechte Tierhaltung und Tierschutz sowie die Überwachung der Tierhaltung. 
 

c) Die Sicherstellung einer ausreichenden tierärztlichen Versorgung und Versorgung der aufgegriffenen Tiere, 
sowie vorbeugende Schutzimpfungen gegen Tierkrankheiten und Seuchen. 
 

d) Die Rettung, Aufnahme und Fütterung herrenloser Tiere oder Abgabetiere aus ausgesuchten Projekten im 
Rahmen der verfügbaren Pflegeplätze. 
 

e) Die Finanzierung zur Durchführung von Sterilisationen und Kastrationen um die Nachwuchsflut einzudämmen. 
 

f) Die Förderung, Betreuung und Unterstützung von Patenschaften für die Tiere aus ausgesuchten Projekten. 
 

g) Unterstützung und Ergänzung der Vereinszwecke durch die Zusammenarbeit mit anderen Tierschutzvereinen 
bzw. Tierschutzorganisationen. 

  
§ 4 Gemeinnützigkeit, Mittelverwendung 
 
1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 
2) Der Verein Tierschutzverein Tierisches Team ist konfessionell, politisch und weltanschaulich neutral. 
 
3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins dürfen 

in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. 
 

4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.  

 
5) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösungen oder Aufhebung des Vereins keine Anteile des 

Vereinsvermögens erhalten. 
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6) Die Inhaber von Vereinsämtern sind unentgeltlich tätig (§27 Abs. 3 BGB-E). Die Mitglieder der Organe des Vereins 
sowie mit Aufgaben zur Förderung des Vereins betraute Mitglieder haben gegenüber dem Verein einen Anspruch auf 
Ersatz der ihnen in Zusammenhang mit ihrer Amtsausübung entstandenen Aufwendungen (§ 670 BGB) im Rahmen 

der Beschlüsse des Vorstandes und im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit des Vereins. Hierzu gehören 
ausschließlich Reise- und Fahrtkosten. Eine Ehrenamtspauschale (§ 3 Nr. 26a EStG) in Form pauschalen 
Aufwendungsersatzes oder einer Tätigkeitsvergütung kann im Rahmen des maximal zulässigen steuerlichen 
Höchstbetrages geleistet werden. Der Anspruch muss bis spätestens zum 1.3. eines auf das Jahr der Entstehung des 

Anspruches folgenden Jahres geltend gemacht werden. Anderenfalls ist die Geltendmachung des Anspruchs 
ausgeschlossen. 

 
§ 5 Mitgliedschaft 
 
1) Vereinsmitglied kann jede natürliche Person und juristische Person des öffentlichen und privaten Rechts 

werden. Jedes volljährige Mitglied hat eine Stimme, die nicht übertragbar ist. Die juristischen Personen haben kein 
Stimmrecht 
 

2) Mitglieder ab 16 Jahren bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres haben Stimmrecht, außer bei der Auflösung des 
Vereins. 

 
3) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Über den Antrag auf Aufnahme entscheidet der Vorstand. 

 
4) Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Berufung an die 

Mitgliederversammlung zu. Diese entscheidet endgültig. 
 
5) Bei Minderjährigen ist die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

 
6) Fördernde Mitglieder unterstützen den Verein durch materielle oder finanzielle Zuwendungen. Sie können an allen 

Veranstaltungen und Versammlungen des Vereins teilnehmen. Fördernde Mitglieder können weder das aktive noch 
das passive Wahlrecht ausüben. 

 

 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1) Die Mitgliedschaft endet 

a) durch freiwilligen Austritt,  
b) durch Ausschluss aus dem Verein, oder 
c) mit dem Tod des Mitglieds. 

 
2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Die 

schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende des Geschäftsjahres 
gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

 
3) Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein die Vereinsziele 

schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem 
Jahr. Das Mitglied kann auf Beschluss des Vorstandes mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied 
muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. 

 
4) Gegen den Ausschließungsbeschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die 

schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen 
des Vereins endgültig. Dem Mitglied bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen Gerichte 
vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der 
gerichtlichen Entscheidung. 
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§ 7 Beiträge 

 
1. Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. Diese sind in der 

Gebührenordnung festgeschrieben. Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in 
der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. 

 
2. Alle Mitglieder erklären sich mit der Einziehung der Jahresbeiträge, Aufnahmegebühren und Umlagen im 

Lastschriftverfahren einverstanden. Im Einzelfall kann der Vorstand bei einzelnen Mitgliedern andere 
Zahlungsbedingungen vereinbaren. 

 
3. Der Vorstand kann im Einzelfall Gebühren, Beiträge und Umlagen ganz oder teilweise erlassen oder stunden. 

 
4. Der Verein ist berechtigt, für den satzungsgemäßen Vereinszweck Spenden von Mitgliedern oder Dritten entgegen 

zunehmen und zu quittieren. Diese Spenden sind so zu verwenden, dass der vom Spender angegebene Zweck, der 
im Rahmen der Vereinsziele liegen muss, bestmöglich verwirklicht wird. 

 
5. Ehrenmitglieder, die von der Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit gewählt werden können, sind von der Pflicht zur 

Zahlung von Beiträgen und Umlagen befreit. 

 
§ 8 Rechte und Pflichten der Mitglieder: 

1. Die Mitglieder haben das Recht: 
a) an der Mitgliederversammlung teilzunehmen 
b) vom Vorstand Auskünfte über Vereinsangelegenheiten zu verlangen 
c) dem Vorstand Anträge und Vorschläge zu unterbreiten Pflichten 

2. Die Mitglieder verpflichten sich: 
a) bei der Erfüllung der Vereinsaufgaben nach bestem Willen soweit als möglich mitzuwirken 
b) mit dem Vermögen des Vereins sparsam umzugehen 
c) zur rechtzeitigen Beitragszahlung gem. § 7 
d) die Vereinssatzung, die Vorstandsbeschlüsse und die Versammlungsbeschlüsse zu beachten, 
e) die in der Satzung des Vereins niedergelegten Grundsätze zu fördern,  
f) übernommene Ämter gewissenhaft auszufüllen,  
g) Verschwiegenheit über Vereinsbelange zu wahren,  
h) mit ggf. erhaltenen Vereins- und Mitgliederdaten entsprechend den Datenschutzbestimmungen umzugehen,  
i) Treuepflicht gegenüber dem Verein,  
j) den Gemeinschaftsfrieden zu wahren. 

 
 
§ 9 Organe des Vereins 

 
Organe des Vereins sind  

 
a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 
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§ 10 Vorstand 

 
1) Der Vorstand besteht aus zwei Mitgliedern. 

 
a) der/dem Vorsitzenden 
b) der/dem stellvertretenden Vorsitzenden 

 
2) Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem/der Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden. Sie 

vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Der Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzende ist jeder für 
sich vertretungsberechtigt. 

 
3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Vorstandsmitglieder 

können nur Mitglieder des Vereins werden. 
 
4) Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach 

Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt sind. 
 
5) Die Vereinigung von zwei Vorstandsämtern in einer Person ist unzulässig. 

 
6) Der Vorstand übt die Kassenwart- und Schriftführer-Tätigkeit in Personalunion aus. 

7) Der Vorstand kann Mitglieder für besondere Aufgaben zeitlich befristet berufen. Diese haben jedoch im Vorstand kein 
Stimmrecht. 

8) Der Vorstand wird von der Haftung für einfache Fahrlässigkeit freigestellt. Im Falle einer Haftung, haftet der Verein mit 
seinem Vereinsvermögen. 

9) Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. In diesem Fall wählt der Vorstand ein 
Ersatzmitglied für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes. 

  
 
§ 11 Aufgaben des Vorstandes 

 
1) Vorstandssitzungen werden vom Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich unter Angabe der 

Tagesordnung einberufen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des Vorstands anwesend ist. 
Er fasst die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der erschienenen Vorstandsmitglieder. 

 
2) Vorstandssitzungen sind einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Hälfte der 

Vorstandsmitglieder die Berufung unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorsitzenden oder 
stellvertretendem Vorsitzenden schriftlich verlangt. 

 
3) Vorstandssitzungen sind auch spätestens 14 Tage vor Abhaltung einer ordentlichen oder außerordentlichen 

Mitgliederversammlung abzuhalten 
 
4) Dem Vorstand obliegen die Führung der Geschäfte des Vereins und die Entscheidung über Aufnahme und 

Ausschluss von Mitgliedern. 
 

5) Der Vorstand führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus. 
 
6) Sollten während der Amtszeit des Vorstandes gegen ein Vorstandsmitglied schwerwiegende Vorwürfe erhoben, so 

kann ihm auf einer Vorstandssitzung das Misstrauen ausgesprochen werden. Die Gründe sind dem betreffenden 
Vorstandsmitglied schriftlich vorzulegen. Unter Einhaltung einer Frist von  vier Wochen wird auf einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung der Misstrauensausspruch wiederholt. Die Mitgliederversammlung 
entscheidet mit einfacher Mehrheit über das Verbleiben des Vorstandsmitgliedes im Amt. 

 
7) Der Vorstand wird von der Haftung für einfache Fahrlässigkeit freigestellt. Im Falle einer Haftung, haftet der Verein mit 

seinem Vereinsvermögen. 
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§ 12 Mitgliederversammlung 

 
1) Im ersten Quartal eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. 
 
2) Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere  

a) die Entgegennahme des Jahresberichtes und der Jahresabrechnung des Vorstandes 
b) Entlastung des Vorstandes 
c) Wahl des Kassenprüfer/in 
d) die Wahl und Abwahl des Vorstands 
e) Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit 
f) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung nach Zustimmung des Finanzamtes 
g) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins 
h) Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen 
i) sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben. 

 
3) Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn mindestens ein 

Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt, oder wenn dies im Interesse des Vereins 
erforderlich ist. 

 
4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter Angabe 

der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden 
Tag. Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt 
gegebene Anschrift gerichtet war. 

 
5) Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens 14 Kalendertage vor dem angesetzten 

Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekannt zu machen. 
 
6) Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins, die den 

Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der 
nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

 
7) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 
8) Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 
 
9) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied unter Vorlage einer 

schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. 
 
10) Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmgleichheit wird ein 

weiteres Mal abgestimmt. Bei einer erneuten Stimmgleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
 
11) Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden 

Mitglieder beschlossen werden. 
 
12) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. 
 
§ 13 Beurkundung von Beschlüssen 
 
Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und vom 
Vorstand zu unterzeichnen. 
 
  



 

Tierschutzverein 

Tierisches Team e.V. 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
Tierschutzverein Tierisches Team e.V. 

Jörg May 

Tel. (06126) 9591841 

Fax (06126) 9591898 

vr-Bank Untertaunus 

IBAN:DE45510917000013007705 

Version: 1.52 

 

§ 14 Kassenprüfung 

 
1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von jeweils zwei Jahren einen Kassenprüfer/in. Ihre Aufgabe ist es, 

sich durch Stichproben von der Ordnungsmäßigkeit der Kasse und Buchführung zu überzeugen, nach Abschluss des 
Geschäftsjahres eine Prüfung der Bücher und Belege und des Jahresabschlusses vorzunehmen und das Ergebnis 
der Prüfung dem Vorstand 14 Tage vor der Mitgliederversammlung und der Mitgliederversammlung vorzulegen. 

 
2) Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein. 
 
3) Wiederwahl ist zulässig. 
 

 
§ 15 Auflösung des Vereins 

 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes – soweit dadurch die Gemeinnützigkeit verloren 
geht - fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere 
steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Förderung des Tierschutzes. Beschlüsse über die künftige Verwendung des 
Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden. 
Liquidator ist der Vorstand. 
 
 
§ 16 Inkrafttreten der Satzung 
 
Diese Satzung wurde am 31. Januar 2016 in Idstein beschlossen und tritt am gleichen Tage in Kraft. 


